
Gem. der Durchführungsverordnung (EU) 2019/779 muss jede ECM, die für Fahrzeuge zuständig ist, 

welche unter die Richtlinie (EU) 2016/798 über Eisenbahnsicherheit fallen, nachweisen, dass sie die 

Anforderungen des Anhangs II der Verordnung erfüllt.

ECM-Zertifizierungsstelle

verpflichtende Zertifizierung 

Artikel 3 Absatz 2(a)

ECM-Zertifikat

Ist die ECM ein 
EVU oder EIU

das eine SiBe / 
SiGe benötigt?

ECM-Zertifizierungsstelle

verpflichtende Zertifizierung 

Artikel 3 Absatz 2(b)

ECM-Zertifikat

Hält die ECM 
Fahrzeuge, die keine

Güterwagen sind, 
ausschließlich für 

den eigenen Betrieb 
instand?

ECM-Zertifizierungsstelle

verpflichtende Zertifizierung 

Artikel 3 Absatz 2(b)

ECM-Zertifikat

Entscheidung
der ECM

ECM-Zertifizierungsstelle

freiwillige Zertifizierung 

Sicherheitsbescheinigungsstelle

(EUAR oder nationale Sicherheitsbehörde)

Nachweis im Rahmen des Verfahrens zur 

Erteilung / Überwachung der SiBe / SiGe

Artikel 3 Absatz 4

neinFahrzeug im 
Geltungsbereich 
der Richtlinie (EU)

2016/798

ja

Festlegung vom Regelungen zur 

Erfüllung der Anforderungen der 

öffentlichen Sicherheit

Ist die ECM für 
Güterwagen 

zuständig

SiBe / SiGe

ECM-Zertifikat

ja

ja

ja

nein

nein

nein

z.B. ausschließlich für historische Zwecke 
genutzte Fahrzeuge (§ 4a AEG i.V. mit 7g (1) AEG)

Sicherheitsbescheinigungsstelle ≠ ECM-Zertifizierungsstelle

SiBe / SiGe ≠ ECM-Zertifikat!
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Die Zertifizierung muss beantragt werden. Der Antrag kann auf bestimmte Fahrzeugarten und / oder 

Funktionen begrenzt werden. 
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